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Alle anwesenden Personen verpflichten sich, sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung   an das 
Schutzkonzept Regionale Hallenmeisterschaften 2021 zu halten und die notwendigen Maßnahmen konsequent 
umzusetzen. 

 

Zur Vereinfachung wird bei Bezeichnungen nur die männliche Form benutzt, schließt aber immer beide Geschlechter ein. 

 
 

1 Allgemeines 

• Die Vorgaben von Bund, Kanton und der CTS Biel werden umgesetzt. 

• Nur symptom-freie Personen nehmen an den regionalen Hallenmeisterschaften 2021 teil. 

• Es sind keine Zuschauer am Wettkampf erlaubt. Nur per Liste gemeldete Athleten, Trainer, Richter und Helfer 
haben Zutritt zum Bad. 

 
2 COVID-Zertifikatspflicht für Personen ab 16 Jahren (Jahrgang 2005) 

• Es gilt 3G (geimpft, genesen, getestet) für Personen ab 16 Jahren 

• Einlasskontrolle: Die Echtheit und Gültigkeit der Zertifikate wird vom STBB vor Betreten des Gebäudes 

überprüft. Bitte das Zertifikat (App oder Ausdruck) sowie einen amtlichen Ausweis (ID, Pass, Führerausweis) 

bereithalten.  

• Innerhalb des Gebäudes gilt eine generelle Maskenpflicht für alle Personen.  

• Generell erhalten nur vorab angemeldete und registrierte Teilnehmer Zutritt zum Hallenbad. 

Der Mannschaftsführer gibt bei der Einlasskontrolle die unterschriebene Teilnehmerliste ab. 
 

3 Ablauf 
 
• Das Einschwimmen und der Wettkampf finden gemäß dem normalen Wettkampfprogramm statt. 

• Siegerehrungen werden nicht durchgeführt, die Medaillen können im Wettkampfbüro abgeholt werden. 

 

4 Zwingend einzuhaltende Grundsätze 

• Der Abstand von 1.50m wird, wenn immer möglich, eingehalten. 

• Händehygiene: Wer seine Hände gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. 
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5 Contact Tracing 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Anordnung der Gesundheitsbehörde, während 14    Tagen ausgewiesen 

werden können. Alle Teilnehmer der Veranstaltung willigen ein, dass ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung erfasst und bis 14 Tage nach Veranstaltungsende aufbewahrt werden und im Fall einer Anfrage 

durch Behörden an diese weitergeleitet werden. Die Daten werden vertraulich behandelt und 14 Tagen nach den 

Regionalen Hallenmeisterschaften 2021 entsorgt. 

Bis am 23.11.2021 muss jeder teilnehmende Verein dem Organisator (wettkampf@stbb.ch) eine Liste aller teilnehmenden 
Personen zukommen lassen. Name, Vorname, Adresse, E-Mail und Telefonnummer jedes Teilnehmenden muss enthalten 
sein. Für die Vollständigkeit der Kontaktangaben auf der Liste ist der Mannschaftsführer des jeweiligen Vereins 
verantwortlich. Zusätzlich muss ein unterschriebenes Exemplar bei der Einlasskontrolle vor Ort vom Mannschaftsführer 
abgegeben werden. 

Sollten in der Woche nach dem Wettkampf Teilnehmende positiv auf COVID getestet werden, so ist umgehend der 

Corona-Beauftragte des STBB, Elvis Kohler, zu informieren. 

 

6 Kommunikation des Schutzkonzeptes 

Für die teilnehmenden Vereine wird das Schutzkonzept im Swimrankings Kalender publiziert. 

Die CTS SA als Badbetreiber erhalten ein Exemplar per E- Mail. 
 

7 Besondere Bestimmungen 

Falls sich die Situation ändert, behält sich das Swim Team Biel-Bienne das Recht vor, das vorliegende 
Schutzkonzept entsprechend anzupassen. 

Biel, 16.11.2021 
 
 

Historie 
Version Datum Änderungen 
1.0 31.10.2021 Grundversion 
1.1 01.11.2021 Diverse kleinere Korrekturen 
1.2 16.11.2021 Datum Contact Tracing geändert (20.11. auf 23.11.) 

 


